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Neuerungen im Recht f�r
Kartellschadensersatzanspr�che

Im Juli 2016 verh�ngte die Europ�ische
Kommission gegen vier LKW-Hersteller
Bußgelder von 2,93 Mrd. EUR, der Kron-
zeugin MAN wurde das Bußgeld erlassen.
Nicht erst seit diesem spektakul�ren Kar-
tell pr�fen viele Abnehmer, ob sie m�gli-
cherweise �berh�hte Preise gezahlt haben,
um imAnschluss an das Bußgeldverfahren
von ihren Lieferanten Schadensersatz zu
verlangen. Im LKW-Kartell werben Kl�-
geranw�lte mit der Behauptung, es best�n-
den Schadensersatzanspr�che von �ber
100Mrd. EUR.

Einige Unternehmen, insbesondere sol-
che, die viel einkaufen, haben mit der Gel-
tendmachung von Kartellschadensersatz
mittlerweile ein erfolgreiches Gesch�fts-
modell etabliert. 2013 hat die Deutsche
Bahn eine Spezialabteilung gegr�ndet und
macht heute Kartellschadensersatzforde-
rungen in Milliardenh�he geltend. Auch
wenn die Bahn selbst hin und wieder Kar-
tellthemen hat, da sie die eigene Markt-
macht m�glicherweise nicht immer kar-
tellrechtskonform einsetzt, kauft der Kon-
zern j�hrlich f�r ca. 25 Mrd. EUR ein und
wird wegen seines umfangreichen Waren-
korbs von etwa jedem dritten Kartell be-
troffen. Auf Grund dieser Dimensionen
konnte die Bahn bereits rund 380 Mio.
EUR Kartellschadensersatz eintreiben.

Dank der großen Einkaufsmacht funktio-
niert dies teilweise durch Verhandlung im
Rahmen bestehender Lieferbeziehungen,
teilweise aber auch erst im Zivilprozess.
Durch die B�ndelung eigener und fremder
Forderungen im Klagevehikel Barnsdale
machen die Bahn und andere Großunter-
nehmen derzeit beim LG K�ln eine Sum-
me von �ber 2 Mrd. EUR zuz�glich 900
Mio. EUR Zinsen gegen Teilnehmer des
Luftfrachtkartells geltend – eine Mega-
Follow-on-Klage, die den derzeitigen
Trend best�tigt und befeuert.

Den meisten anderen Unternehmen fehlt
es hingegen an solch einer Marktmacht,
weshalb eine erfolgreiche Geltendma-
chung eines Kartellschadensersatzes in al-
ler Regel sehr viel m�hsamer ist. Bereits
2002 wurde die belgische Unternehmens-
gruppe Cartel Damage Claims (CDC) als
Klagevehikel gegr�ndet, die auch schon
geb�ndelte Kartellschadensersatzforde-
rungen im Gesamtwert von �ber 1 Mrd.
EUR aufgegriffen hat, teilweise mit be-
achtlichem Erfolg. Die Gesch�ftsmodelle
f�r Follow-on-Klagen werden seither ste-
tig fortentwickelt. Neuerdings bet�tigen
sich auch Prozessfinanzierer auf diesem
Markt, um Kartellschadensersatzprozesse
gegen Gewinnbeteiligung zu finanzieren.

Auch politisch besteht der starke Wunsch,
Prozesse f�r Kartellschadensersatzkl�ger
zu erleichtern. Eine entsprechende EU-
Richtlinie zum Kartellschadensersatz
(2014/104/EU) ist Ende 2014 in Kraft
getreten, die von den Mitgliedstaaten bis
zum 27. 12. 2016 umzusetzen war.
Deutschland hat diese Umsetzungsfrist be-
reits vers�umt. Aller Wahrscheinlichkeit
nach ist aber mit einer Umsetzung in den
n�chsten Monaten zu rechnen. Grundlage
ist der Entwurf der 9. GWB-Novelle der
Bundesregierung vom 28. 9. 2016 (BR-
Drs. 606/16). Am 25. 11. 2016 beriet der
Bundesrat, im Januar 2017 wird sich der
Bundestag voraussichtlich in zweiter und
dritter Lesung damit besch�ftigen und der
Bundesrat erneut im Februar 2017. Damit
k�nnte die 9. GWB-Novelle fr�hestens im
M�rz 2017 inKraft treten.DerGesetzgeber
hat sich entschieden, auch die zivilprozess-
rechtlichen Themen als Sonder-Kartellzi-
vilprozessrecht in dasGWBzu integrieren.

Hauptthemen der GWB-Novelle sind Er-
leichterungen von Kartellschadensersatz-

prozessen, die Haftung im Konzern bzw.
des Gesamtrechtsnachfolgers und des
wirtschaftlichen Nachfolgers, insbesonde-
re zur Schließung der sog. Wurstl�cke und
die Fusionskontrolle. Mit der Einf�hrung
einer Transaktionswertschwelle von 400
Mio. EUR soll die Fusionskontrolle auch

auf wertvolle, aber kleine Start-ups ausge-
weitet werden.

F�r die private Kartellrechtsdurchsetzung
soll zugunsten der Gesch�digten durch
Einf�hrung einer widerleglichen Vermu-
tung der Beweis erleichtert werden, dass
ein Kartell einen Schaden verursacht hat.
Die Vermutung soll sich auf das Bestehen
eines Schadens und dessen Verursachung
durch den Verstoß erstrecken, die H�he
des Schadens bleibt davon unber�hrt. In-
soweit ist auch die Lottoblock-II-Entschei-
dung des BGH vom 12. 7. 2016 (KZR 25/
14) zu beachten. Neben der Reichweite
der Bindungswirkung beh�rdlicher bzw.
gerichtlicher Entscheidungen wird auch
auf die Vermutung der Fortwirkung einer
Kartellabrede und die Anforderungen an
die gerichtliche Schadenssch�tzung einge-
gangen. Zur Schadenssch�tzung hat der
BGH zugunsten der Gesch�digten festge-
stellt, dass f�r die Frage, „ob und in wel-
cher H�he“ ein Schaden durch einen Kar-
tellrechtsverstoß entstanden ist, das Be-
weismaß des § 287 Abs. 1 ZPO gilt. Nach
§ 286 ZPO sei hingegen zu beurteilen, ob
der Anspruchsteller durch den Kartell-
rechtsverstoß betroffen ist.

Weitere Beweiserleichterungen sollen f�r
mittelbare Abnehmer gelten. Flankiert
werden diese �nderungen durch Er-
leichterungen f�r Auskunfts- und Heraus-
gabeanspr�che von Beweismitteln. Offen-
legungsverbote gelten f�r Kronzeugener-
kl�rungen und Vergleichsausf�hrungen.
Auch Haftungsprivilegierungen f�r Kron-
zeugen sind vorgesehen, und die Verj�h-
rungsfristen sollen verl�ngert werden.

Insgesamt sind diese �nderungen recht
gesch�digten-freundlich, aber sicherlich
nicht nur deshalb ist mit einer weiteren Zu-
nahme von Kartellschadensersatzklagen
zu rechnen. Einfach und g�nstig werden
diese Verfahren auf Grund ihrer weiterhin
bestehenden Komplexit�t sicherlich nicht,
und von amerikanischen Zust�nden sind
wir weiterhin weit entfernt.
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Insgesamt ist die
Reform regelungs-
freundlich gegen�ber
den Gesch�digten
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